
RiStBV: 29b Voraussetzungen

29b  Voraussetzungen 
 
(1) 1Ein kontrollierter Transport kommt nur in Betracht, wenn auf andere Weise die Hintermänner nicht 
ermittelt oder Verteilerwege nicht aufgedeckt werden können. 2Die Überwachung ist so zu gestalten, dass 
die Möglichkeit des Zugriffs auf Täter und Tatgegenstände jederzeit sichergestellt ist.

(2) Im Übrigen müssen für Durchfuhr und Ausfuhr folgende Erklärungen der ausländischen Staaten 
vorliegen:

a)  Einverständnis mit der Einfuhr oder Durchfuhr;
 
b)  Zusicherung, den Transport ständig zu kontrollieren;

 
c)  Zusicherung, gegen die Kuriere, Hintermänner und Abnehmer zu ermitteln, die Betäubungsmittel, 
Waffen, das Diebesgut, die Hehlerware u.ä. sicherzustellen und die Verurteilung der Täter sowie die 
Strafvollstreckung anzustreben;

 
d)  Zusicherung, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden fortlaufend über den jeweiligen 
Verfahrensstand unterrichtet werden.

 


